33 323 Ministerium des |
i RECHT.NRW des Landes Nordrhein- Westfalen W@
i )

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

LRMB - Landesrecht Ministerialblatt

Stammnorm
Ausfertigungsdatum: 12.10.1998

Verzinsung von Wohnungsbaudarliehen Darlehen aus
offentlichen und nicht offentlichen Mitteln, Woh-
hungsfursorgemitteln und kommunale Darlehen RdErl.
d. Ministeriums fur Bauen und Wohnen v. 12. 10. 1998
-IVC 2-4147.28 - 958/98")

251. Erganzung - SMBI. NRW. - (Stand 31. 12. 2000 = MBI. NRW. Nr. 79 einschl.)
f12.10. 98 (1)

641

Verzinsung von Wohnungsbaudarlehen

Darlehen aus offentlichen

und nicht 6ffentlichen Mitteln,

Wohnungsfiirsorgemitteln und

kommunale Darlehen

RdErl. d. Ministeriums fiir Bauen und Wohnen

v.12.10.1998 - IV C 2 - 4147.28 - 958/98")

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/10


https://recht.nrw.de
https://recht.nrw.de/lrmb/verwaltungsvorschrift/verzinsung-von-wohnungsbaudarlehen-darlehen-aus-oeffentlichen-und-nicht

Wohnungsbaudarlehen aus 6ffentlichen und nicht 6ffentlichen Mitteln und Wohnungsfiirsérge-
mitteln fiir Miet- und Genossenschaftswohnungen, Garagen, Wohnheime, EigentumsmafBnah-
men sind ab 1. Januar 1999 wie folgt zu verzinsen: :

1. Miet- und Genossenschaftswohnungen (einschlieBlich Altenwohnungen)
1.1 Bewilligungsjahre bis einschlieBlich 1989

1.1.1 Die aus 6ffentlichen Mitteln und Wohnungsfursorgemitteln bewilligten Bau- und Annuitats-
hifedar-lehen sind ab 1. Januar 1999 wie folgt zu verzinsen:

.- Die vor dem 1. Januar 1970 bewilligten Darlehen sind nach MaBgabe der Verordnung tber die
Neuregelung von Zinsvergilinstigungen bei mit 6ffentlichen Mitteln und mit Wohnungsfiirsorge-
mitteln geférderten Miet- und Genossenschaftswohnungen (2. ZinsVO/SGV. NW. 641) zu verzin-
sen.

- Bei den nach dem 31. Dezember 1969 und vor dem 1. Januar 1990 bewilligten Darlehen wird ein
Zinssatz von 6 v. H. erhoben, sofern nach den Darlehensvertragen eine Verzinsung bis zu die-
sem Zinssatz mit Zustimmung des fur das Wohnungswesen zustandigen Ministeriums zuldssig
ist. Die Zinserhebung gilt fiir alle Programme, flir die ein niedrigerer Tilgungssatz als 5 v. H. ver-
ein-

1.1.2 Bei den Darlehen, die aufgrund der Runderlasse des Ministeriums flr Bauen und Wohnen
vom 26. 3. 1996 und vom 10. 4. 1997 (SMBI. NW. 641)

- am 1. Juli 1996 entweder in die erweiterte oder . erstmalige Verzinsung, und

-am 1. Juli 1997 in die erstmalige Verzinsung

einbezogen worden sind, i sind die bisherigen ZinsmaBnahmen zu berlcksichtigen.
1.2 Begrenzung der Mieterhéhungen

1.2.1 Kappungsbetrage bei erstmaliger Verzinsung zum 1. Januar 1999

Die sich aus der erstmaligen Verzinsung der Darlehen ergebende Erhéhung der Durchschnitts-
miete eines Gebaudes oder einer Wirtschaftseinheit - ohne Umlagen, Zuschlage und Vergutun-
gen (§§ 20 ff. NMV 1970) - darf zum 1. Januar 1999 fir Darlehen aus 6ffentlichen Mitteln nicht
mehr als 0,75 DM je Quadratmeter Wohnflache, flir Darlehen aus nicht 6ffentlichen Mitteln nicht
mehr als 1,50 DM je Quadratmeter Wohnflache, zuzliglich des sich aus der Zinserhéhung erge-
benden Mietausfallwagnisses im Monat betragen' (Kappungsbetrage). Die Erh6hungsbetrage
beziehen sich auf die am 1. Dezember 1998 jeweils maBgebliche Durchschnittsmiete.

Die Kappungsbetrage sind von den darlehensverwaltenden Stellen in den an die Verfligungsbe-
rechtigten zu richtenden Zinserhéhungsverlangen zu bertcksichtigen.

1.2.2 Mietobergrenzen zum 1. 1. Januar der Folgejahre
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Januar 1999 und zum

Die sich aus der erstmaligen Verzinsung der Darlehen ergebende Erhéhung der Durchschnitts-
miete eines Gebaudes oder, einer Wirtschaftseinheit darf ferner bei mit Darlehen aus offentli-
chen Mitteln geforderten Miet- und Genossenschaftswohnungen zum 1. Januar 1999 die folgen-
den Mietobergrenzen je Quadratmeter Wohnfldche im Monat nicht Ubersteigen:

Mietenstufe Mietobergrenze je gm/WfL/mtl.
123 7,55 DM 7,85DM 8,35 DM 8,85 DM 9,35 DM
45

Die genannten Betrage der Mietobergrenzen erhéhent sich zum 1. Januar 2000 und jeweils zum
1. Januar der Folgejahre um 0,10 DM. '

Die Zuordnung der Gemeinden zu den Mietenstuf en e | bis 5 richtet sich nach der Anlage | zu § |
Abs. 3 Wohngeldverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. September 1992
(BGB1.1 S. 1686). Flir das Gebiet der Stadt KoIn ist die Mietenstufe 5 maBgebend.

1.2.3 Kappungsbetrage ab 1. Januar 1999 und zum 1. Januar der Folgcjahre

Zum 1. Januar 1999 und jeweils zum 1. Januar der Folgejahre wird fir vor dem 1. Januar 1987 be-
willigte und bis zum 1. Juli 1997 in die Verzinsung einbezogene Darlehen aus 6ffentlichen Mitteln
und aus Wohnungsflrsorgemitteln fir Landesbedienstete der Personengruppe | der Zinssatz um
einen Betrag erhéht, der einer Erhéhung der Durchschnittsmiete flr die Miet- und Genossen-
schaftswohnungen eines Gebaudes oder einer Wirtschaftseinheit um nicht mehr als 0,10 DM je
Quadratmeter Wohnflache, fur Darlehen aus nicht 6ffentlichen Mitteln und aus Wohnungsfirsor-
gemitteln fir Landesbedienstete der Personengruppen n und Hl um nicht mehr als 0,25 DM je
Quadratmeter Wohnflache, zuzlglich des sich aus der Zinserhebung ergebenden Mietausfalls-
wagnisses im Monat entspricht (Kappungsbetrage). Diese Erh6hungen sind so lange

12.10. 98 (1)
243. Erganzung — SMBL NRW. - (Stand 15. 1. 1999 = MBI. NRW. Nr. 1/99 einschl.)

vorzunehmen, bis der vertragliche Darlehenszins-satz von 6 v.H. erreicht ist. -Fir nach dem 31.
Dezember 1986 und vor dem 1. Januar 1990 bewilligte Darlehen und fir vor dem 1. Januar 1987
bewilligte, aber noch nicht in die VerzinsungsmaBnahmen - mit Ausnahme der Verzinsung nach
Nr. 2.232 WFB 1984 - einbezogenen Darlehen erfolgt die Erhéhung des Zinssatzes nach Absatz |
frihestens zum 1. Januar 2000.

1.2.4 Aussetzung der Verzinsung

Wenn bei mit Darlehen aus 6ffentlichen Mitteln geférderten Wohnungen .und Mietwohnungen.
flr Landesbedienstete der Personengruppe | die zum 1. Dezember 1998 oder zum 1. Dezember
der nachfolgenden Jahre maBgebliche Durchschnittsmiete héher ist als die entsprechende Miet-
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obergrenze nach Nummer 1.2.2, wird ab 1. Januar 1999 oder ab 1. Januar der nachfolgenden
Jahre die auf einen. Betrag von nicht mehr als 0,10 DM je Quadratmeter Wohnflache begrenzte
Erhéhung (Nummer 1.2.3) zunachst ausgesetzt. Eine Zinserhohung nach Aussetzung ist erst
dann zulassig, wenn die jeweilige Mietobergrenze nach Nummer 1.2.2, zuzuglich einer jahrlichen
Erhéhung um 0,10 DJVI je Quadratmeter Wohnflache, die zum 1. Dezember 1998 oder zum 1. De-
zember der nachfolgenden Jahre maBgeblichen Durchschnittsmieten dieser Wohnungen tber-
schreitet.

1.3 Fur Aufwendungsdarlehen aus off entlichen Mitteln, die nach dem 31. Dezember 1969 bewil-
ligt worden sind und die nach den darlehensvertraglichen Bestimmungen der Verzinsung unter-
liegen, gelten die Nummern 1.1.1,,2. Spiegelstrich, 1.2.1 bis 1.2.5 entsprechend.

Fur Aufwendungsdarlehen aus nicht 6ffentlichen Mitteln gelten die Nummern 1.1.1, 2. Spiegel-
strich, 1.2.1und 1.2.3. ..

1.4 Allgemeine Bestimmungen

1.4.1 Soweit nach der erstmaligen Verzinsung (Nummer 1.2.1) die Durchschnittsmiete die jeweili-
ge Mietobergrenze (Nummer 1.2.2) Ubersteigt, ist auf Antrag der Verfligungsberechtigten/des
Verfugungsberechtigten der Zinssatz entsprechend abzusenken. Antréage auf Absenkung des
Zinssatzes werden fur das laufende Leistungshalbjahr berlicksichtigt, wenn sie innerhalb von
vier Monaten seit Zugang der Mitteilung lber die Zinserhebung gestellt werden.

1.4.2 Sind fir Wohnungen eines Gebaudes oder einer . Wirtschaftseinheit aufgrund von Teilwirt-
schaftlich-keitsberechnungen unterschiedliche Durchschnittsmieten erhoben worden, sind die
Zinssatze fur jede Teilwirtschaftlichkeitsberechnung unter Beachtung der Kappungsbetrage
nach Nummern 1.2.1und 1.2.3 sowie der Mietobergrenzen nach Nummer 1.2.2 festzusetzen.

1.4.3 Sind fir Wohnungen eines Gebaudes oder einer Wirtschaftseinheit verschiedene Darlehen
gewahrt worden (z.B. Bau- oder Annuitatshilfedarlehen und Aufwendungsdarlehen), ist fir die
Darlehen ein einheitlicher Zinssatz unter Beachtung der Kappungsbetrage nach Nummern 1.2.1
und 1.2.3 sowie der Mietobergrenzen nach Nummer 12.2 festzusetzen. . e . ..

1.4.4 Bei Miet- und Genossenschaftswohnungen sind die Darlehensnehmerinnen/die Darlehens-
nehmer so rechtzeitig auf die Zinserhebung hinzuweisen, daB sie in der Lage sind, den Mieterin-
nen/Mietern die Mieterhdhungserklarung moéglichst friihzeitig zuzuleiten, d.h. deutlich vor der
nach § 10 Abs. 2 WoBindG vorgesehenen Frist. _

In geeigneter Form ist darauf hinzuweisen, daB zum 1. Januar 1999 :

- Mieterhdhungen aus AnlaB der erstmaligen Zinserhebung tber die Kappungsbetrage nach
Num-,mer 1.2.1 oder Uber die Mietobergrenzen nach Nummer 1.2.2 hinaus unzulassig sind,

- die entsprechende Zinssenkung auf Antrag bei der darlehensverwaltenden Stelle erfolgt. o

15 Mit Beginn der Verzinsung nach den Nummern 1.1 bis 1.2.4 endet eine Hoherverzinsung der
Darlehen nach Nummer 2.232 der Wohnungsbauforderungs-bestimmungen 1984.
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1.6 Nummern | bis 1.5 gelten entsprechend fur nach dem 31. 12. 1989 bewilligte Darlehen, die -
beginnend mit dem Bewilligungsjahr 1990 - am 1. Januar 2000 und - bei nachfolgenden Bewilli-
gungs Jahrgangen -am 1. Januar der Folgejahre erstmals in die Verzinsung einzubeziehen sind.

2. Wohnheime

Nach dem 31. Dezember 1969 bewilligte Darlehen fir Wohnheime werden mit bis zu 4 v.H. ver-
zinst. Die sich aus der .Zinserhebung ergebende Mieterhdhung darf den Betrag von |,- DM je
Quadratmeter anrechenbarer Wohnflache im Monat nicht tbersteigen. Die anrechenbare Wohn-
flache ergibt sich aus. der Summe der im Bewilligungsbescheid genannten Wohn- und Nutzfla-
chen sowie der Flachen flr sanitéare Anlagen und soziale Einrichtungen; die Verkehrsflachen
bleiben bei der Ermittlung der maBgeblichen Wohnflache in Wohnheimen unberiicksichtigt. Auf
die §§ 42 bis 44 der Verordnung 1 Gber wohnungswirtschaftliche . .Berechnungen (Zweite Be-
rechnungsverordnung - Il. BV) wird im. Gbrigen verwiesen, .

Bei Wohnheimdarlehen der Bewilligungsjahre 1987 und 1988 setzt die Verzinsung erstmals am 1.
Januar 2000 ein. Wohnheimdarlehen der Bewilligungsjahre 1989 und der jeweils nachfolgenden
Bewilligungsjahre werden zum 1. Januar 2001 bzw. zum 1. Januar der nachfolgenden Jahre in die
Verzinsung einbezogen.

3.
Garagendarlehen

Darlehen fir Garagen werden mit bis zu 4 v.H. verzinst. Die sich aus der Verzinsung ergebende
Mehrbelastung darf den Betrag von 15,- DM im Monat pro Garagenplatz nicht Uiberschreiten.
Dies gilt auch fiir nach dem 31. Dezember 1989 bewilligte Darlehen, die nach den Bestimmungen
des Darlehensvertrages zum 1. Januar 2000 oder zum 1. Januar der Folgejahre erstmals in die
Verzinsung einbezogen werden. .,

4.
4.1 Bewilligungsjahre bis 1969

Die vor dem 1. Januar 1970 aus 6ffentlichen Mitteln und Wohnungsflirsorgemitteln bewilligten
Bau-und Annuitatshilfedarlehen sind in Anwendung der Verordnung tber die Neuregelung von
Zinsverglnstigungen bei mit 6ffentlichen Mitteln und mit Wohnungsfiirsorgemitteln geforderten
EigentumsmaBnahmen (1. ZinsVO/SGV. NW. 641) zu verzinsen.

4.2 Begrenzung der Mehrbelastung

4.2.1 Die Verzinsung ist vorbehaltlich der Nummern 4.2.2 bis 4.2.5 so . zu begrenzen, daB die
Mehrbelastung infolge der Zinserhéhung eine Hochstgrenze von 200,- DM im Monat je Eigen-
tumsmaBnahme nicht Ubersteigt (Kappungsbetrag nach S 2 Abs. | 1. ZinsVQ).

4.2.2 Bei Darlehensnehmerinnen/Darlehensnehmern, deren «Gesamteinkommen mindestens 20
v.H. unter den Einkommensgrenzen des § 25 u. WoBauG liegt, ist die Verzinsung fir die Dauer
von zunachst drei Jahren auf 0 DM zu begrenzen (Kappungsbetrag). Die Hohe des Gesamtein-
kommens der Darlehensnehmerin/des Darlehensnehmer ist von der hierflir zustandigen Stelle im
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Sinne des Wohnungsbin-dungsgesetzes zu bescheinigen, wobei die genaue Unterschreitung der
Einkommensgrenze des § 25 u. WoBauG anzugeben ist. MaBgebend sind die Verhaltnisse am
Ersten des Monats, der dem Zahlungsabschnitt vorausgeht, flr den die Zinsbegrenzung bean-
tragt wird.

Der Zinssatz flir Darlehensnehmerinnen/Darlehensnehmer, deren Einkommen sich innerhalb der
243, Erganzung - SMBI. NRW. - (Stand 15. 1. 1999 = MBI. NRW. Nr. 1/99 einschl.)
12.10. 98 (2)

3-Jahresfrist gemaB Nummer 4.2.2. vermindert und die einen Antrag auf Zinssenkung stellen, ist
bei Vorliegen der Voraussetzungen mit Beginn des der Antragstellung folgenden Zahlungsab-
schnitts abzusenken. MaBgebend sind die Einkommensverhaltnisse am Ersten des Monats, der
dem Zahlungsabschnitt vorausgeht, flr den die Zinssenkung beantragt wird.

4.2.4 Fur Darlehensnehmerinnen/Darlehensnehmer, denen die Mehrbelastung aus der Verzin-
sung ihrer Darlehen einkommensabhangig abgesenkt wurde, gilt die bisherige einkommensab-
hangige Zinsabsenkung bis zum Ablauf der jeweiligen 3-Jahresfrist.

4.2.5 Nummern 4.2.1und 4.2.2 gelten auch fiir Darlehens-. nehmerinnen/Darlehensnehmer, de-
nen neben der Bewilligung von Darlehen aus 6ffentlichen und nicht 6ffentlichen Mitteln des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ein Wohneigentumssicheningshilfedarle-hen bewilligt wurde, jedoch
mit der MaBgabe, daB die Mehrbelastung aus der Verzinsung so lange auf 0 DM abgesenkt wird,
bis das Wohneigentumssiche-rungshilfedarlehen zuriickgezahlt ist.

4.2.6 Sind Darlehen zur Forderung einer EigentumsmaBnahme mit zwei Wohnungen gewahrt
worden, von . denen eine Wohnung vermietet ist, so ist die Verzinsung auf Antrag wie folgt zu
begrenzen:

Die Verzinsung des zur Forderung der vermieteten zweiten Wohnung gewahrten Darlehens oder
Darlehensteils ist so zu begrenzen, daB die sich aus der héheren Verzinsung ergebende Erho-
hung der Miete (Kostenmiete) nicht mehr als 0,75 DM je Quadratmeter Wohnflache betragt. Vor-
aussetzung fiir die Zinsbegrenzung ist die Verpflichtung, die Miete in Hohe der durch die Zinsbe-
grenzung sich ergebenden Minderbelastung zu senken. Die Verzinsung des zur Férderung der
selbstgenutzten Wohnung gewahrten Darlehens oder Darlehensteils ist in entsprechender An-
wendung der Nummern 4.1 und 4.2.1 anteilig um den Betrag zu mindern, der dem Anteil des zur
Forderung der vermieteten zweiten Wohnung gewahrten Darlehens oder Darlehensteils an dem
Gesamtdarlehen entspricht. Der Antrag ist spatestens vier Monate seit Zugang der Mitteilung
Uber die Zinserhebung bei der darlehensverwalten-. den Stelle zu stellen.

4.2.7 Sind die Darlehen von verschiedenen Glaubigern gewahrt worden, so dirfen die Kap-
pungsbetrage nach Nummern 4.2.1 und 4.2.2 insgesamt nicht Gberschritten werden.

4.3 Bewilligungsjahre von 1970 bis 1988 und Folgejahre

4.3.1 Die nach dem 31. Dezember 1969 und vor dem 1. Januar 1989 aus 6ffentlichen und nicht
offentlichen sowie aus Wohnungsfirsorgemitteln bewilligten Darlehen fiir EigentumsmaBnahmen
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sind aufgrund des Vorbehalts in den Bestimmungen der Darlehensvertrage ab 1. Juli 1999 mit ei-
nem Zinssatz von 6 v.H. jahrlich zu verzinsen, sofern' nach den Darlehensvertragen eine Verzin-
sung mit. einem Zinssatz von bis zu 6 v.H. mit Zustimmung des fir das Wohnungswesen zustan-
digen Ministeriums zulassig ist. Nach dem 31. Dezember 1988 und nach dem 31. Dezember der
Folgejahre bewilligte Darlehen fiir EigentumsmaBnahmen werden am 1. Juli 2000 bz.W. am 1. Juli
der Folgejahre in die Verzinsung einbezogen. Die Zinserhebung gilt fir alle Programme, fir die
ein niedrigerer Tilgungssatz als 5 v.H. vereinbart ist. Vor dem 1. Januar 1989 bewilligte Darlehen,
die wegen der darlehensvertraglich garantierten zinsfreien Zeit noch nicht in die Verzinsungs-
maBnahmen einbezdgen worden sind, werden - sofern die darlehensvertraglichen Vorausset-
zungen vorliegen - erstmalig am 1. Juli 1999 verzinst. e

Begrenzung der Mehrbelastung

Bei Darlehensnehmerinnen/Darlehensnehmern, deren Gesamteinkommen die Einkommensgren-
zen des § 25 U. WoBauG um nicht mehr als 20 v.H. Ubersteigt, ist die Verzinsung auf Antrag fir
die Dauer

von zunachst drei Jahren wie folgt zu begrenzen (Kappungsbetrag):
641

Kappungs- Einkommen stufe .

Mehrbelastung aus der Verzinsung héchstens

mindestens 20 v.H. unter der Einkommensgrenze des § 25 H. WoBauG
mindestens 10 v.H. unter der Einkommensgrenze des § 25 U. WoBauG
hochstens 5 v. H. Uber der Einkommensgrenze des § 25 D. WoBauG
héchstens 20 v.H. Uber der Einkommensgrenze des § 25 U. WoBauG
0 DM/Monat

100 DM/Monat

200 DM/Monat

300 DM/Monat

Die Hohe des Gesamteinkommens der Darlehensnehmerin/des Darlehensnehmers ist von der
hierflir zustandigen Stelle im Sinne des Wohnungsbin-dungsgesetzes zu bescheinigen, wobei
die genaue Uber- bzw. Unterschreitung der EinkommensT grenze des § 25 Il. WoBauG anzuge-
ben ist: MaBgebend sind die Verhaltnisse am Ersten des Monats, der dem Zahlungsabschnitt
vorausgeht, fur den die Zinsbegrenzung beantragt wird.

Im Gbrigen sind Nummern 4.2.3 bis 4.2.5 entsprechend anzuwenden.
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4.4 Die darlehensverwaltenden Stellen haben alle von dieser Regelung betroffenen Darlehens-
nehmerinnen/Darlehensnehmer im Eigentumsbereich rechtzeitig zu unterrichten, und in geeigne-
ter Form auf die Modalitaten bei Antragen auf Herabsetzung der Zinsmehrbelastung hinzuwei-
sen. Die Darlehensnehmerinnen/Darlehensnehmer von erstmals in die Verzinsung einbezogenen
Darlehen sind auBerdem umfassend auf die Mdglichkeit zur Ablésung (Riickzahlung .mit Schuld-
nachlaB) zu den nach der Ablésungsverordnung geltenden Konditionen hinzuweisen.

5. Kommunale Darlehen

5.1 Sofern fiir die nach dem 31. Dezember 1969 und vor dem 1. Januar 1990 geférderten Miet-
und Genossenschaftswohnungen und nach dem 31. Dezember 1969 und vor dem 1. Januar 1989
geforderten Eigentums-maBnahmen zusatzlich zu Landesdarlehen kommunale Darlehen gewahrt
worden sind und die jeweiligen Darlehensvertrage der Kommunen oder Kommunalverbande ei-
nen entsprechenden Zinsvorbehalt enthalten, erklare ich mich gemaB § 44 Absatz 2 Satz 3 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes (ll. WoBauG) damit einverstanden, daB die Kommunen oder
Kommunalverbande fir diese Darlehen Zinsen erheben kdnnen.

52 Bei Miet- und Genossenschaftswohnungen erhalten die Kommunen oder Kommunalverbande
- wie bisher - bei der erstmaligen Verzinsung einen Anteil der Zinseinnahmen aus der Verzin-
sung der Landes-' . darlehen nach Nummer 1.1.1, 2. Spiegelstrich, von 0,15 DM je Quadratmeter
Wohnflache im Monat. Ergibt sich infolge der Mietobergrenzen nach Nummer 1.2.2 ein niedrige-
rer Betrag als 0,15 DM, erhalten die Kommunen oder die Kommunalverbande diesen in voller HG-
he.

53 Die Kommunen oder Kommunalverbande erhalten dartuber hinaus einen Anteil der Zinsein-
nahmen aus der Verzinsung der Landesdarlehen nach Nummer 1.2.3 in H6he von 0,05 DM je
Quadratmeter Wohnflache im Monat. Ergibt sich ein niedrigerer Betrag als 0,05 DM (z.B. wegen
Erreichen der Mietobergrenze) erhalten die Kommunen oder die Kommunalverbande diesen in
voller Héhe.

12.10. 98 (2)

251. Erganzung - SMBI. NRW. - (Stand 31. 12. 2000 = MBI. NRW. Nr. 79 einschl.)
641

5.4

5.5

Flr kommunale Zusatzdarlehen, die bereits am 1. Juli 1996 der erstmaligen oder erweiterten Ver-
zinsung unterlagen, gilt Abs. | mit der MaBgabe, dass fur diese Darlehen die Kommunen oder
Kommunalverbande zum 1. Januar 1999 einmalig einen Anteil der. Zinseinnahmen, von 0,10 DM
je Quadratmeter Wohnflache im Monat (Leistungstermine: 1. 7. 1997 und 1. 1. 1999) erhalten. Er-
gibt sich ein niedrigerer Betrag als 0,10 DM, erhajt die Kommune oder/der Kommunalverband
diesen in voller Hohe.
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FUr erstmals am 1. Juli 1997 verzinste kommunale Zusatzdarlehen erhalten die Kommunen oder
Kommunalverbande den Anteil nach Absatz | erstmals am 1. Januar 1999.

Darlehen fir EigentumsmaBnahmen kdénnen zusatzlich zu der Verzinsung der Landesdarlehen

mit bis zu 6 v.H. verzinst werden. Bei Darlehensnehmerinnen/Darlehensnehmern, deren Gesamt-
einkommen die Einkommensgrenze des § 25 u. WoBauG um nicht mehr als 20 v.H. Ubersteigt, ist
die Verzinsung fur die Dauer von zunachst 3 Jahren wie folgt zu begrenzen (Kappungsbetrage):

Kappungs- Einkommen stufe

Mehrbelastung aus der Verzinsung héchstens

1 mindestens 20 v.H. unter 0 DM/Monat der Einkommensgrenze des § 25 n. WoBauG

2 mindenstens 10 v.H. unter 25 DM/Monat der Einkommensgrenze des § 25 n. WoBauG
3 hochstens 5 v.H. Uber 50 DM/Monat der Einkommensgrenze des § 25 n. WoBauG

4 hochstens 20 v.H. Gber 75 DM/Monat der Einkommensgrenze des § 25 n. WoBauG
Im Gbrigen sind Nummern 4.2.3 bis 42.5 und 4.3.2 entsprechend anzuwenden.

Soweit die Darlehen der Kommunen oder Kommunalverbande alleine, d.h., ohne Landes- oder
Bundesmittel zur Férderung des Wohnungsbaues bewilligt worden sind oder Landes- bzw. Bun-
desmittel nicht mehr valutieren, kann sich die Zinserhebung fir die nach dem 31. Dezember 1969
und vor dem 1. Januar 1990 bewilligten Landesdarlehen fur Miet-und Genossenschaftswohnun-
gen zum 1. Januar 1999 und fir die nach dem 31. Dezember 1969 und vor dem 1. Januar 1989
bewilligten Landesdarlehen fur EigentumsmaBnahmen zum 1.7.1999 an den in Nummern | und 4
festgesetzten Konditionen ausrichten. Die genannten Zinssatze, Kappungsbetrage und Miet-
obergrenzen (Nummern 1.1.1, 12.1 bis 1.2.3 sowie 4.3.1 und 4.32) durfen nicht Gberschritten wer-
den.

6. 6.1

Nachfolgende Bewilligungsjahrgange dirfen jeweils ab 1. Januar 2000 (Miet- und Genossen-
schaftswohnungen) bzw. ab 1. Juli 2000 (EigentumsmaBnahmen) und Folgejahre verzinst wer-
den. Die Nummern 1.6 und 4.3.1 sind entsprechend anzuwenden.

Abweichende Regelungen ab 1. Januar 2000 Miet- und Genossenschaftswohnungen

6.1.1 Fir die nach dem 31. Dezember 1969 bewilligten und bis zum 1. Januar 1999 in die darle-
hensvertragliche Verzinsung einbezogenen Darlehen werden ab 1. Januar 2000 bis zum 31. De-
zember 2002 die zinserhéhenden MaBnahmen ausgesetzt. Entsprechendes gilt fir die vor dem
1. Januar 1970 bewilligten Darlehen aus nicht 6ffentlichen Mitteln und fir die vor dem 1. Januar
1970 bewilligten Darlehen aufgrund der Vierten Anderung der 2. ZinsVO vom 24. September
2000.

6.1.2 Fur alle aus offentlichen Mitteln und aus Wohnungsflirsorgemitteln fiir Landesbedienstete
der Personengruppe | bewilligte Darlehen, die der Verzinsung nach Nummer 2.232 WFB 1984 in
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der fir die jeweiligen Bewilligungsjahre maBgebenden Fassung unterliegen, werden ab 1. Januar
2001 die zinserhohenden MaBnahmen bis zum 31. Dezember 2002 ausgesetzt.

Nummern 1.5 und 1.6 finden keine Anwendung.

6.1.3 Die sich aus der erstmaligen Verzinsung der nach dem 31. Dezember 1990 und vor dem 1.
Januar 1993 bewilligten Darlehen aus nicht 6ffentlichen Mitteln und aus Wohnungsfiirsorgemit-
teln flr Landesbedienstete der Personengruppe Il und m ergebende Erhéhung der Durch-
schnittsmiete eines Gebaudes oder einer Wirtschaftseinheit - ohne Umlagen, Zuschlage und
Vergltungen (§§ 20 ff. NMV 1970) - darf zum 1. Januar 2001 (fiir Darlehen des Bewilligungsjah-
res 1991) und zum 1. Januar 2002 (fur Darlehen des Bewilligungsjahres 1992) nicht mehr als 0,75
DM je Quadratmeter Wohnflache, zuzlglich des sich aus der Zinserhéhung ergebenden Miet-
ausfallwagnisses, betragen (Kappungsbetrag). Dies gilt auch fiir Darlehen friiherer Bewilligungs-
jahre, die am 1. Januar 2001 noch nicht in die darlehensvertragliche Verzinsung einbezogen wa-
ren und entweder am 1. Januar 2001 oder am 1. Januar 2002 in die darlehensvertragliche Verzin-
sung einbezogen werden.

EigentumsmaBnahmen

Nach dem 31. Dezember 1988 bewilligte Darlehen und Darlehen friiherer Bewilligungsjahre, die
am 1. Juli 1999 noch nicht in die darlehensvertragliche Verzinsung einbezogen waren, werden
erstmals am 1. Juli 2001 bzw. am 1. Juli der Folgejahre verzinst.

Kommunale Darlehen

Die Regelungen in Nummern 6.1 und 6.2 sind fur die Verzinsung der kommunalen Darlehen an-
zuwenden. . o

7, Inkrafttreten

Die Richtlinie ergeht im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und tritt am 1. Januar 1999 in
Kraft.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Verzinsung von Wohnungsbaudarlehen Darlehen aus öffentlichen und nicht öffentlichen Mitteln, Wohnungsfürsorgemitteln und kommunale Darlehen RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Wohnen v. 12. 10. 1998 - IV C 2 - 4147.28 - 958/98¹) 

